
 
 
 
 
 
 
HOTEL HORIZONT GmbH wOtto-von-Guericke-Straße 07w17033 Neubrandenburg 

	
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Lieber Gast, 
wir werden uns alle Mühe geben, Ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Dazu gehört, dass Sie genau wissen, welche 
Leistungen wir erbringen und welche Verbindlichkeiten Sie gegenüber uns haben. Bitte beachten Sie die folgenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, die das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und uns regeln und welche Sie mit Ihrer Buchung anerkennen. 

1. Geltungsbereich 
1.1. Diese Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die mietweise Überlassung von Hotelzimmern zur Beherbergung und weiteren 
Leistungen des Hotels (Hotelaufnahmevertrag). 

1.2. Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen Zimmer sowie deren Nutzung zu anderen als Beherbergungszwecken bedürfen der 
vorherigen Zustimmung des Hotels in Textform. 

1.3. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden finden nur Anwendung, wenn dies vorher ausdrücklich in Textform vereinbart wurde. 

2. Vertragsabschluss, -partner, Verjährung 
2.1. Vertragspartner sind das Hotel und der Kunde. Dem Hotel steht es frei, die Zimmerbuchung in Textform zu bestätigen. 

2.2. Alle Ansprüche gegen das Hotel verjähren grundsätzlich in einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. Dies gilt nicht bei 
Schadensersatzansprüchen und sonstigen Ansprüchen, sofern letztere auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des 
Hotels beruhen. 

3. Leistungen, Preise, Zahlung, Aufrechnung 
3.1. Das Hotel verpflichtet sich, die vom Kunden gebuchten Zimmer bereitzuhalten und die vereinbarten Leistungen zu erbringen. 

3.2. Der Kunde ist verpflichtet, die für die Zimmerüberlassung und die von ihm in Anspruch genommenen Leistungen  
zu geltenden Preisen des Hotels zu zahlen. Dies gilt auch für vom Kunden veranlasste Leistungen und Auslagen des Hotels an Dritte. Die 
vereinbarten Preise schließen die jeweilige gesetzliche Umsatzsteuer ein. 

3.3. Das Hotel kann seine Zustimmung zu einer vom Kunden gewünschten nachträglichen Verringerung der Anzahl der gebuchten Zimmer, der 
Leistungen des Hotels oder der Aufenthaltsdauer des Kunden davon abhängig machen, dass sich der Preis für die Zimmer und/oder für die 
sonstigen Leistungen des Hotels erhöht. 

3.4. Die vereinbarten Preise verstehen sich einschließlich der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Steuern und lokalen Abgaben.  
Bei Änderung der gesetzlichen Umsatzsteuer oder Neueinführung, Änderung oder Abschaffung lokaler Abgaben auf den Leistungsgegenstand 
nach Vertragsschluss werden die Preise entsprechend angepasst. 

3.5. Das Hotel ist ferner berechtigt, zu Beginn und während des Aufenthaltes des Kunden eine Vorauszahlung für gebuchte Leistungen zu 
erheben. Die Höhe der Vorauszahlung und die Zahlungstermine können im Vertrag schriftlich vereinbart werden. Für eine Rechnungslegung 
wird vorab eine schriftliche Kostenübernahme benötigt. Rechnungen des Hotels sind innerhalb 7 Tagen ab Zusendung der Rechnung ohne 
Abzug zahlbar. Bei Zahlungsverzug ist das Hotel berechtigt, eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10,00 € zu erheben. 

3.7. In begründeten Fällen, z.B. Zahlungsrückstand des Kunden, ist das Hotel berechtigt, weitere Leistungen abzulehnen. 

3.8. Der Kunde kann nur mit einer unstreitigen oder rechtskräftigen Forderung gegenüber einer Forderung des Hotels aufrechnen oder 
verrechnen. 

 
 
 
 
 
 



4. Rücktritt des Kunden (Abbestellung, Stornierung und NoShow) vom Beherbergungsvertrag 
4.1. Ein Rücktritt des Kunden von dem mit dem Hotel geschlossenen Vertrag bedarf der Zustimmung des Hotels in Textform. Erfolgt diese 
nicht, so ist der Kunde verpflichtet bei nicht in Anspruch genommenen Zimmern, 90% des vertraglich vereinbarten Zimmerpreises für jede 
gebuchte Übernachtung zu bezahlen, soweit eine Weitervermietung nicht möglich ist. Dem Kunden steht der Nachweis frei, dass der o.a. 
Anspruch nicht oder nicht in der geforderten Höhe entstanden ist. Der Kunde kann das Zimmer bei einer mehrtägigen Buchung nicht mehr 
beanspruchen, wenn er am ersten Tag der Reservierung ohne Rücksprache mit dem Hotel nicht anreist.  

4.2. Sofern zwischen dem Hotel und dem Kunden ein Termin zum kostenfreien Rücktritt vom Vertrag schriftlich vereinbart wurde, kann der 
Kunde bis dahin vom Vertrag zurücktreten, ohne Zahlungs- oder Schadensersatzansprüche des Hotels auszulösen. Das Rücktrittsrecht des 
Kunden erlischt, wenn er nicht bis zum vereinbarten Termin sein Recht zum Rücktritt schriftlich gegenüber dem Hotel ausübt.  

5.Rücktritt des Kunden vom Veranstaltungsvertrag 
5.1. Zum kostenfreien Rücktritt ist der Kunde nur berechtigt, wenn dies schriftlich mit dem Hotel vereinbart wurde. Andernfalls ist das Hotel 
bei einer Stornierung berechtigt, für die Veranstaltungsräume die vereinbarte Raummiete und Tagungspauschalen nebst Bereitstellungskosten 
nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen zu stellen, sofern eine Weitervermietung nicht möglich ist. 

5.2. Das Hotel ist berechtigt, 
- bei einem Rücktritt ab 1 Monat vor Veranstaltungsbeginn 40%, 
- bei einem Rücktritt ab 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn 60%, 
- bei einem Rücktritt ab 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn 80%,  
der Raummieten oder der Tagungspauschale zu berechnen. 

5.3. Soweit Speisen- und Getränkeumsätze vereinbart sind, ist das Hotel berechtigt, bei Stornierungen zusätzliche Kosten in Rechnung zu 
stellen. Tritt der Kunde mit der Buchung einer Veranstaltung zwischen der 4. und 2. Woche vor dem Veranstaltungstermin zurück, ist das Hotel 
berechtigt, 35% des entgangenen Speiseumsatzes und 20% des Getränkeumsatzes in Rechnung zu stellen, bei einem späteren Rücktritt 70% 
des Speiseumsatzes und 50% des Getränkeumsatzes.  

5.4. Dem Kunden steht der Nachweis frei, dass dem Hotel aus der Nichterfüllung kein Nachteil oder der dem Hotel entstandene Nachteil 
niedriger ist als der geforderte pauschalisierte Schadensersatz. 

6.Rücktritt des Hotels 
6.1. Sofern vereinbart wurde, dass der Kunde innerhalb einer bestimmten Frist kostenfrei vom Vertrag zurücktreten kann, ist das Hotel 
ebenfalls in diesem Zeitraum seinerseits berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten (z.B. nichteinhalten vertraglich vereinbarter Vorauszahlung). 

6.2. Bei berechtigtem Rücktritt des Hotels entsteht kein Anspruch auf Schadensersatz für den Kunden. 

6.3. Das Hotel ist berechtigt, vom Vertrag mit sofortiger Wirkung zurückzutreten, wenn beispielsweise 
- höhere Gewalt und andere vom Hotel nicht zu vertretene Umstände die Erfüllung des Vertrages unmöglich machen; 
- Zimmer und Räume schuldhaft unter irreführender oder falscher Angabe vertragswesentlicher Tatsachen, z.B. der Person des Kunden oder 
des Zwecks seines Aufenthaltes, gebucht werden; 
- das Hotel begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die Inanspruchnahme der Hotelleistung gegen reibungslosen Geschäftsbetrieb, die 
Sicherheit oder das Ansehen des Hotels in der Öffentlichkeit gefährden kann, ohne dass dies dem Herrschafts- bzw. Organisationsbereich des 
Hotels zuzurechnen ist; 
- der Zweck bzw. der Anlass gesetzeswidrig ist; 
- eine unbefugte Unter- oder Weitervermietung vorliegt; 
- das Hotel geschlossen wird; 
- durch einen Umbau des Hotels die ordnungsgemäße Beherbergung und/oder die ordnungsgemäße Durchführung einer Veranstaltung nicht 
gewährleistet ist; 
- wenn ein Insolvenz- oder Vergleichsverfahren über das Vermögen des Kunden eröffnet wird; 
 
7. Zimmerbereitstellung, -übergabe und -rückgabe  
7.1. Der Kunde erwirbt keinen Anspruch auf die Bereitstellung bestimmter Zimmer, soweit dieses nicht ausdrücklich in Textform vereinbart 
wurde. 

7.2. Gebuchte Zimmer stehen dem Kunden ab 15.00 Uhr des vereinbarten Anreisetages zur Verfügung. Der Kunde hat keinen Anspruch auf 
frühere Bereitstellung. 

7.3. Am Abreisetag sind die Zimmer dem Hotel spätestens um 11.00 Uhr geräumt zur Verfügung zu stellen. Danach kann das Hotel aufgrund 
der verspäteten Räumung des Zimmers für dessen vertragsüberschreitende Nutzung bis 15.00 Uhr 25,00 €, ab 15.00 – 18.00 Uhr 40,00 €, nach 
18.00 Uhr 100% des vollen Logispreises in Rechnung stellen. 



 
8.Mitbringen von Speisen und Getränke 
8.1. Speisen und Getränke zu Veranstaltungen stellt ausschließlich das Hotel. Ausnahmen bedürfen einer vorherigen schriftlichen 
Vereinbarung. In diesen Fällen wird ein Betrag zur Deckung der Gemeinkosten berechnet. 
 
8.2. Der Kunde trägt die volle Haftung für die gesundheitliche Unbedenklichkeit der mitgebrachten Speisen und Getränke und stellt das Hotel 
insoweit von jeder Inanspruchnahme durch Dritte frei.  

8.3. Das Hotel übernimmt keine Haftung für die Haltbarkeit der Lebensmittel, die nach einem Veranstaltungstag im Hotel oder vom Hotel zum 
Selbstverzehr außer Haus mitgenommen werden. 
 
9.Technische Einrichtungen und Anschlüsse 
9.1. Soweit das Hotel für den Kunden auf dessen Veranlassung technische und sonstige Einrichtungen von Dritten beschafft, handelt es im 
Namen, in Vollmacht und für Rechnung des Kunden. Der Kunde haftet für die pflegliche Behandlung und die ordnungsgemäße Rückgabe. Er 
stellt das Hotel von allen Ansprüchen Dritter aus Überlassung dieser Einrichtungen frei.  

9.2. Die Verwendung von eigenen elektrischen Anlagen des Veranstalters oder der von ihm beauftragten Dritten unter Nutzung des 
Stromnetzes des Hotels bedarf dessen vorheriger Zustimmung. Durch die Verwendung dieser Geräte auftretende Störungen oder 
Beschädigungen an den technischen Anlagen des Hotels gehen zu Lasten des Veranstalters, soweit das Hotel diese nicht zu vertreten hat. Die 
durch die Verwendung entstehenden Stromkosten darf das Hotel pauschal erfassen und berechnen. 

10. Haftung des Kunden für Schäden 
10.1. Sofern der Kunde Unternehmer ist, haftet er für alle Schäden am Gebäude oder Inventar, die durch Veranstaltungsteilnehmer bzw. -
besucher, Mitarbeiter, sonstige Dritte aus seinem Bereich oder ihn selbst verursacht werden. 

10.2. Das Hotel kann vom Kunden die Stellung angemessener Sicherheiten (z.B. Versicherungen, Kautionen, Bürgschaften) verlangen. 

11. Haftung des Hotels 
11.1. Das Hotel haftet für seine Verpflichtungen aus dem Vertrag. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon 
ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn das Hotel die Pflichtverletzung zu 
vertreten hat, sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Hotels beruhen und Schäden, die auf 
einer vorsätzlichen und fahrlässigen Verletzung von vertragstypischen Pflichten des Hotels auftreten, wird das Hotel bei Kenntnis oder auf 
unverzügliche Rüge des Kunden bemüht sein, für Abhilfe zu sorgen. Der Kunde ist verpflichtet, das ihm Zumutbare beizutragen, um die 
Störungen zu beheben und einen möglichen Schaden gering zu halten. 

11.2. Für eingebrachte Sachen haftet das Hotel dem Kunden nach den gesetzlichen Bestimmungen. Danach ist die Haftung 
beschränkt auf das Hundertfache des Zimmerpreises, jedoch höchstens 3.500 € und abweichend für Geld, Wertpapieren und Kostbarkeiten 
höchstens bis zu 800,00 €. 

11.3. Soweit dem Kunden ein Stellplatz auf einem Hotelparkplatz, auch gegen Entgelt, zur Verfügung gestellt wird, kommt dadurch kein 
Verwahrungsvertrag zustande. Bei Abhandenkommen oder Beschädigung auf dem Hotelgrundstück abgestellter oder rangierter 
Kraftfahrzeuge, Anhänger, Motorräder oder Anhänger und deren Inhalte haftet das Hotel nicht, außer bei Vorsatz grober Fahrlässigkeit.  

12.Schlussbestimmungen 
12.1. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages oder dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sollen in Textform erfolgen. Einseitige 
Änderungen oder Ergänzungen durch den Kunden sind unwirksam. 

12.2. Erfüllungs- und Zahlungsort ist der Standort des Hotels. 

12.3. Es gilt das deutsche Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts und des Kollisionsrechts ist ausgeschlossen. 

12.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbeziehungen unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird dadurch die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

 
 

 

 


